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Lehmann: Behinderte oft als Menschen zweiter Wahl wahrgenommen 

Oberursel/Mainz (dpa) - Behinderte werden nach Auffassung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Karl Lehmann, in der Gesellschaft immer noch häufig als Mensch zweiter Wahl wahrgenommen. Es werde 
zwar viel über die Gleichheit aller Menschen gesprochen, die Realität sehe jedoch anders aus. „Wir möchten gerne 
den Anblick von Schmerz und Krankheit, Verunstaltung und Tod verhindern“, sagte der Mainzer Bischof am Don-
nerstag bei einer Tagung zum Thema „Das Recht des Schwächeren“ im hessischen Oberursel. 

Dies habe auch Auswirkungen auf ungeborenes Leben. Der soziale Druck auf eine mit einem behinderten Kind 
schwangeren Frau sei enorm. 

Schnell werde von einer Unzumutbarkeit gesprochen und die Eltern vor die Frage gestellt, wann ein Leben wert oder 
unwert sei. „Es gibt die Gefahr, dass die pränatale Diagnostik zu einer Art Qualitätskontrolle des ungeborenen Le-
bens wird“, sagte der Kardinal. 

 Nach Meinung des hessischen Justizministers Jürgen Banzer (CDU) hat sich die rechtliche Situation von behinder-
ten Menschen in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. „Allerdings müssen die Juristen dafür sorgen, dass die 
Gesetzestexte auch in der Praxis umgesetzt werden“, sagte er. Nach Auskunft des Justizministers leben in Deutsch-
land rund sieben Millionen behinderte Menschen. Etwa vier Prozent von ihnen sind seit ihrer Geburt geistig oder 
körperlich eingeschränkt. 
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Justiz/Soziales/ (Zusammenfassung 1530) 

Justizminister: Rechtliche Lage von Behinderten hat sich verbessert 

Oberursel (dpa/lhe) - Die rechtliche Situation von behinderten Menschen hat sich in den vergangenen Jahren nach 
Meinung des hessischen Justizministers Jürgen Banzer deutlich verbessert.

„Allerdings müssen die Juristen dafür sorgen, dass die Gesetzestexte auch in der Praxis umgesetzt werden“, sagte der 
Christdemokrat am Donnerstag im Rahmen einer Tagung zum Thema „Das Recht des Schwächeren“ in Oberursel. 
Bei dieser Veranstaltung trafen Rechtsanwälte mit den Vertretern von Behindertenwerkstätten zusammen. 

In der Gesellschaft werde ein Behinderter immer noch häufig als Mensch zweiter Wahl wahrgenommen, kritisierte 
der Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann. Es werde zwar 
viel über die Gleichheit aller Menschen gesprochen, die Realität sehe jedoch anders aus. „Wir möchten gerne den 
Anblick von Schmerz und Krankheit, Verunstaltung und Tod verhindern“, sagte er. 

Dies habe auch Auswirkungen auf ungeborenes Leben. Der soziale Druck auf eine mit einem behinderten Kind 
schwangeren Frau sei enorm. 

Schnell werde von einer Unzumutbarkeit gesprochen und die Eltern vor die Frage gestellt, wann ein Leben wert oder 
unwert sei. „Es gibt die Gefahr, dass die pränatale Diagnostik zu einer Art Qualitätskontrolle des ungeborenen Le-
bens wird“, sagte der Kardinal. 

Nach Auskunft des Justizministers leben in Deutschland rund sieben Millionen behinderte Menschen. Etwa vier Pro-
zent von ihnen sind seit ihrer Geburt geistig oder körperlich eingeschränkt. 
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KNA

Thema: Behinderte/Soziales,  

Lehmann warnt vor Behindertenfeindlichkeit  

Oberursel (KNA) Jeder Form der Behindertenfeindlichkeit hat der Mainzer Kardinal Karl Lehmann 
eine Absage erteilt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagte am Donnerstag bei einer 
Tagung in Oberursel, offenbar gebe es neue Ausgrenzungen geschädigten menschlichen Lebens. 
Menschen mit Behinderung dürften nicht zu einer Sondergruppe werden. Der Umgang mit ihnen sei 
ein Prüfstein für die Rede von der gleichen Würde aller Menschen. Um aus ihrer Isolation befreit zu 
werden, brauchten Behinderte eine heilende Gemeinschaft mit den Nichtbehinderten, betonte 
Lehmann. Die Gesunden wiederum brauchten die Behinderten, um sich der Fesselung durch die 
selbstverständlichen Maßstäbe des gesellschaftlichen Lebens bewusst zu werden und zu einem neuen 
Lebensstil zu finden. 

Der Kardinal äußerte sich auch zur pränatalen Diagnostik. Diese drohe immer mehr zu einer Art 
Qualitätskontrolle ungeborenen menschlichen Lebens zu werden, so Lehmann. Die Gesellschaft werde 
künftig den Umgang mit den behinderten Menschen schon im frühesten vorgeburtlichen Stadium 
positiv oder negativ entscheiden. Insofern verlagere sich die Frage nach dem Schicksal und der 
Zukunft des behinderten Menschen ganz an seinen Anfang. 

Wenig Rücksicht auf gesetzliche Ansprüche Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Hartmut 
Kilger, unterstrich die Spannung zwischen einem berechtigten Anspruch behinderter Menschen auf 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einerseits und extremer Budgetzwänge der 
Sozialleistungsträger andererseits. Oft werde bei der Bemessung des persönlichen Budgets 
Betroffener nur wenig Rücksicht auf gesetzlich definierte Ansprüche genommen. Die schlichte 
Argumentation, wer zahle, habe Recht, könnten Rechtsanwälte aber nicht hinnehmen. 

Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG:WfbM), 
Günter Mosen, kritisierte, dass Behinderte sich die finanziellen Aufwendungen für einen 
Werkstättenplatz oft auf dem Rechtsweg bei den Kostenträgern erstreiten müssten. - Zu der Tagung 
über „Das Recht des Schwächeren“ hatten die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im Deutschen 
Anwaltverein (DAV) und die BAG:WfbM eingeladen. Das erste „Kontaktseminar“ dieser Art fand 
2005 in Leipzig statt. 
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Kardinal Lehmann ruft zur Stärkung der Schwächeren auf 

Von Keyvan Dahesch

Oberursel (kobinet) Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, hat bei 
einer Diskussion zum Thema "Das Recht der Schwächeren" in Oberursel die berufliche und gesellschaftli-
che Teilhabe von Menschen mit Behinderungen angemahnt. 

"Leider erlebe ich statt eines gleichberechtigten Miteinanders häufig die Mobilisierung dumpfer Gefühle 
gegen Menschen mit Schwer- und Schwerstbehinderungen", kritisierte der Mainzer Kardinal. Beschämen-
de Sätze wie: "Ich habe nichts gegen Behinderte, aber haben die wirklich was vom Leben" oder "Können 
die richtig arbeiten" verdeckten die Ablehnung dieser Menschen. Es sei schlimm, wenn in der Gesellschaft 
Menschen auf ökonomische Verwertbarkeit und Nützlichkeit reduziert würden.    

Lehmann erinnerte daran, dass die Kommunen und Kirchen schon im 18. Jahrhundert blinde, gehörlose 
und gelähmte Menschen in Anstalten betreuten. Eindringlich appellierte der Kardinal an Menschen mit 
und ohne Behinderungen, aufeinander zuzugehen, von einander zu lernen und gegenseitig von den Stärken 
und Schwächen zu profitieren. Anwälte müssten das Recht der Schwächeren - Behinderte, Arbeitslose, 
Migranten - durchsetzen. "Die Starken können das selber", sagte Hartmut Kilger, Präsident des Deutschen 
Anwaltvereins, der zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Men-
schen (BAGWfBM) die Tagung veranstaltete. Hessens Justizminister Jürgen Banzer (CDU) verwies auf 
die in den letzten zwölf Jahren beschlossenen Gesetze, die die Situation behinderter Menschen rechtlich 
entscheidend verbessert haben. Dazu zählte er die Aufnahme des Satzes in Artikel 3 des Grundgesetzes: 
"Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."  

Gleichbehandlungsgesetz hilft 

Das Sozialgesetzbuch IX vom Juli 2001 hat die Leistungen für behinderte Menschen vereinheitlicht. Die 
Gleichstellungsgesetze des Bundes und der Länder haben den Abbau von Barrieren in öffentlichen Gebäu-
den, Verkehrsmitteln und Kommunikationsangeboten wie dem Internet zum Inhalt. Und das nach langen 
Auseinandersetzungen im August in Kraft getretene allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verhindere, dass 
Menschen wegen ihrer Behinderung aus dem Restaurants verwiesen, von Banken, Versicherungen, Reise-
veranstaltern und größeren Wohnungsgesellschaften als Vertragspartner abgelehnt werden dürfen. Schließ-
lich garantiere der soeben von einem UN-Ausschuss beschlossene Vertrag zum Schutz der Rechte und 
Würde behinderter Menschen nach der Ratifizierung die vollen Menschenrechte ohne Wenn und Aber auch 
für sie, betonte Banzer.  

Der Chef der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen, Günter Mosen, be-
klagte, dass Schwerstbehinderte in jüngster Zeit oft mit den Kostenträgern um die Finanzierung ihrer Aus-
bildung und Arbeit in den Werkstätten kämpfen müssten. "Das ist eine eklatante Benachteiligung der 
schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft", sagte Mosen. Kardinal Lehmann zitierte den Limburger Bi-
schof Franz Kamphaus: "Eine Gesellschaft ohne behinderte Menschen ist eine behinderte Gesellschaft." 
omp  


